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Bebauungsplan der Stadt Markkleeberg 
"Einzelhandel und Wohnen an der Koburger Straße" - 
Beteiligung Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB

Ihr Schreiben vom 30. Mai 2022
Entwurf der Begründung zum B-Plan in der Fassung vom April 2022 
Verträglichkeitsgutachten zur Erweiterung eines Lebensmitteldiscounters 
am Standort Koburger Straße 181 in Markkleeberg vom 16. Dezember 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen gibt die Raumordnungsbehörde im 
Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 des 
Baugesetzbuches (BauGB) folgende raumordnerische Stellungnahme ab:

Das Vorhaben steht in Einklang mit den Erfordernissen der Raumord
nung1.

Begründung

Sachverhalt

Die Stadt Markkleeberg beabsichtigt an der Koburger Straße, die planungs
rechtlichen Voraussetzungen für einen Ersatzneubau des Lebensmitteldis
counters Aldi im Erdgeschoss sowie weiterer Räumlichkeiten für Wohnen 
und gewerbliche Nutzung (Büroräume, Freizeitgestaltungen, Therapieeinrich
tungen) in den darüber liegenden Geschossen zu schaffen. Dabei soll aus 
dem Bestandsmarkt2 mit einer Verkaufsfläche (VKF) unter 800 m2 ein groß
flächiger Lebensmitteleinzelhandelsbetrieb mit einer VKF von maximal 1.100

1 Beurteilungsmaßstab sind die Erfordernisse der Raumordnung. Das sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 
des Raumordnungsgesetzes (ROG) Ziele der Raumordnung, Grundsätze der Raumordnung und 
sonstige Erfordernisse der Raumordnung (z. B. in Aufstellung befindliche Ziele oder 
raumbedeutsame Planungen).
2 siehe Handelsatlas für den Freistaat Sachsen IHK-Bezirk Leipzig von 2015,
Karte Standorte des Lebensmitteleinzelhandels in Markkleeberg, S. 125
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m2 entstehen. Dieses Vorhaben soll die wohnortnahe Grundversorgung im Stadtgebiet 
sichern, verbessern und weiter stärken. In der Begründung zum Entwurf wird Bezug auf 
das Einzelhandelskonzept (EHK) 2019 und auf das Leitbild Markkleeberg 2030 der 
Stadt Markkleeberg genommen. Das Plangebiet befindet sich im Nordwesten des Orts
teils Zöbigker und umfasst eine Fläche von ca. 1,05 ha. Im Plangebiet werden drei 
Sonstige Sondergebiete und ein Mischgebiet festgesetzt.

Die Landesdirektion Sachsen wird mit dem o. g. Schreiben erneut am Planverfahren 
beteiligt. In ihrer Stellungnahme vom 24. September 2021 hat die Raumordnungsbe
hörde festgestellt, dass das Vorhaben in Einklang mit den Erfordernissen der Raum
ordnung steht, sofern nachgewiesen wird, dass

• die Vermutungsregel gemäß § 11 Abs. 3 Satz 3 BauNVO widerlegt werden kann 
und

• im Einzelfall keine Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO zu 
erwarten sind.

Der Stadt Markkleeberg wurde empfohlen, in einem Gutachten den Nachweis dafür zu 
erbringen, dass es sich bei dem Vorhaben um einen Fall städtebaulicher Atypik3 han
delt, bei dessen Realisierung keine Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 2 der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) zu erwarten sind.

Dieser Empfehlung ist die Stadt Markkleeberg nachgekommen. Ebenso folgt die Stadt 
der Empfehlung aus der o. g. Stellungnahme, den Flächennutzungsplan (FNP) im Pa
rallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB zu ändern, weil die Planung mit der getroffe
nen Festsetzung von Sonstigen Sondergebieten sowie eines Mischgebiets von dem seit 
dem 30. Mai 2003 wirksamen FNP abweicht, indem eine Wohnbaufläche dargestellt ist. 
Damit wäre der B-Plan nicht aus dem FNP entwickelt worden.

Rechtliche Grundlagen

Die Raumordnungsbehörde hat die vorgelegten Unterlagen auf Grundlage folgender 
Gesetze / Verordnungen geprüft:

• Landesentwicklungsplan des Freistaates Sachsen (LEP 2013), verbindlich seit 
dem 31. August 2013, sowie

• Regionalplan Leipzig-Westsachsen (RPIL-WS), verbindlich seit 16. Dezember 
2021

Raumordnerische Bewertung

Die Raumordnungsbehörde kann den Aussagen im Abschnitt 7 „Bewertung des Vorha
bens“ des Verträglichkeitsgutachtens4 weitgehend folgen. Darin wird die sogenannte 
„Vermutungsregel“ des § 11 Abs. 3 BauNVO sowie die zwei aufeinanderfolgenden 
Schritte5 zur Prüfung der Atypik und der Auswirkungen ausführlich erläutert.

Auch wenn es sich nach Ansicht der Raumordnungsbehörde bei der Erweiterung der 
VKF von 800 auf 1.100 m2 nicht - wie behauptet - um eine „moderate“ Überschreitung

3 gemäß § 11 Abs. 3 Satz 4 BauNVO
4 erstellt von der Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH Dr. Lademann & Partner
5 vgl. OVG NRW, Urteil vom 02.12.2013, 2A 1510/12
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der Grenze zur Großflächigkeit handelt, teilt sie insgesamt die Ergebnisse des ersten 
Prüfschrittes.

Damit kann das Vorliegen einer städtebaulichen Atypik gemäß der Kriterien des Leitfa
dens zum Umgang mit § 11 Abs. 3 BauNVO in Bezug auf Betriebe des Lebensmitte
leinzelhandels6 festgestellt und damit die Vermutungsregel des § 11 Abs. 3 BauNVO 
als widerlegt7 angesehen werden.

Zum erforderlichen zweiten Prüfschritt wird angemerkt, dass sich die Gutachter im Ab
schnitt 7.3 im Wesentlichen auf die Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsberei
che und die verbrauchernahe Versorgung konzentriert und dabei die anderen in § 11 
Abs. 3 Satz 2 BauNVO beispielhaft genannten Auswirkungen

• schädliche Umwelteinwirkungen,
• Auswirkungen auf die infrastrukturelle Ausstattung,
• Auswirkungen auf den Verkehr,
• Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild sowie
• Auswirkungen auf den Naturhaushalt

vernachlässigt haben. Dennoch schätzt die Raumordnungsbehörde anhand der vorge
legten Unterlagen ein, dass mit den o. g. Auswirkungen nicht zu rechnen ist.

Der Entwurf des B-Planes „Einzelhandel und Wohnen an der Koburger Straße“ der 
Stadt Markkleeberg wurde in das bei der Landesdirektion Sachsen geführte Digitale 
Raumordnungskataster unter der Nummer RokNr 3210152 eingetragen. Wir bitten Sie, 
die Landesdirektion Sachsen über den weiteren Fortgang des Verfahrens unter Hinweis 
auf die gesetzliche Mitteilungs- und Auskunftspflicht gemäß § 18 des Landesplanungs
gesetzes des Freistaates Sachsen (SächsLPIG) zu informieren8.

Mit freundlichen Grüßen

6 beschlossen von der Fachkommission Städtebau am 28.09.2017
7 vgl. Prüfschema des Leitfadens zum Umgang mit § 11 Abs. 3 BauNVO in Bezug auf Betriebe des Le
bensmitteleinzelhandels, Seite 7
8 § 18 Abs. 1 SächsLPIG: „Die öffentlichen Stellen und die Personen des Privatrechts nach § 4 Absatz 1 
Satz 2 des Raumordnungsgesetzes sind verpflichtet, der Raumordnungsbehörde unaufgefordert die von 
ihnen beabsichtigten raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen unverzüglich zur Führung des 
Raumordnungskatasters mitzuteilen sowie unverzüglich über wesentliche Änderungen zu informieren. Die 
Gemeinden informieren die Raumordnungsbehörde bei Wirksamwerden der Flächennutzungspläne und bei 
Inkrafttreten der Bebauungspläne über deren Inhalt und deren räumlichen Geltungsbereich. Behörden sind 
darüber hinaus verpflichtet, der Raumordnungsbehörde die im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu ihrer Kennt
nis gelangten raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen unverzüglich mitzuteilen.“.

Hinweise
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Wirtschaftsförderung/
Kreisentwicklung

Bearbeiter/in: Andreas Biermann

Tel. +4934332411053

E-Mail: Andreas.Biermann@lk-l.de

Dienstgebäude:
Borna, Stauffenbergstraße 4

WA

Ihr Zeichen Mein Zeichen

00120/621.0/633/2/6 18.07.2022

Datum

Öffnungszeiten:
Di 08:30-12:00 Uhr u. 13:30 -18:00 Uhr
Do 08:30-12:00 Uhr u. 13:30 - 16:00 Uhr
Fr 08:30-12:00 Uhr 
zusätzlich Mo u. Mi 08:30 - 12:00 Uhr 
(nur Kfz-Zulassung, Führerscheinstelle, Kasse und 
Service KJC)

Bebauungsplan "Einzelhandel und Wohnen an der Koburger Straße"
Stadt Markkleeberg 
Entwurf

Planfassung: 05,04.2022

Auf der Grundlage der mit Schreiben vom 30.05.2022 eingereichten Planunterlagen zum o.g. 
Bebauungsplan wird unter Berücksichtigung der Bedenken, Hinweise und Anmerkungen der berührten 
Ämter des Landratsamtes Landkreis Leipzig entsprechend § 4 Abs. 2 BauGB, in Ergänzung zu den 
bereits abgegebenen Stellungnahmen vom 28.09.2021 folgende Stellungnahme abgegeben:

Bauplanungsrecht und Bauordnung
Aus Sicht der Bauleitplanung und Bauordnung bestehen zum o.g. B-Plan keine grundsätzlichen 
Bedenken. Die Stellungnahme vom 28.09.2021 hat weiterhin Bestand.

Hinweis
Die Bauweise „E“ ist nicht in der Planzeichenerklärung aufgeführt.

Immissionsschutz
Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht gibt es keine Bedenken zum Bebauungsplan. Die korrigierte 
Schallprognose liegt mit Datum vom 23.12.2021 den Planunterlagen bei. Auf Grund der Korrektur 
erfolgte eine Anpassung der textlichen Festsetzungen.

Natur- und Landschaftsschutz
Bei entsprechender Umsetzung der im Umweltbericht aufgeführten naturschutzrechtlich relevanten 
Maßnahmen bestehen zum Vorhaben keine Einwände.

Die artenschutzrechtlichen Belange, insbesondere im Zusammenhang mit dem Gebäudeabriss 
(Maßnahme V 2), sind unter Einbeziehung der unteren Naturschutzbehörde zu regeln.

Hinweise zu Glasflächen
• Ab 2 m2 Glasflächen müssen die artenschutzrechtlichen Aspekte berücksichtigt werden.

Das Problem besteht in der Spiegelung und Durchsicht. Vögel können Glas als Hindernis nicht 
wahrnehmen. Siehe auch LAG VSW Beschluss 21/01 (2021): Vermeidung von
Vogelverlusten an Glasscheiben - Bewertung des Vogelschlagsrisikos an Glas.

Tel. : 
Fax: 
E-Mail:

+49 (3433) 241-0 oder +49 (3437) 984-0
+49 (3433) 241-1111
info@lk-l.de

Steuernummer: 238/149/04849 Gläubiger-ID: DE77ZZZ00000068714 
Betriebs-Nr.: 05403393 
Gemeindekennziffer: 14729000

Bankverbindung: Sparkasse Leipzig
Sparkasse Muldental

IBAN DE32 8605 5592 1010 0202 81 
IBAN DEOS 8605 0200 1010 0000 86

BIG WELADE8LXXX 
BIG SOLADES1GRM

http://www.landkreisleipzig.de
mailto:Andreas.Biermann@lk-l.de
mailto:info@lk-l.de


Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist es verboten, wildlebende 
Tiere der besonders geschützten Arten nachzustellen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder 
ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.
Alle europäischen Vogelarten gelten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 3 BNatSchG als besonders 
geschützt.
Siehe auch Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30.11.2009 über den Erhalt der wildlebenden Vogelarten.
Dazu gehören alle Vogelarten die im europäischen Gebiet heimisch sind, auch die regelmäßig 
auftretenden Zugvogelarten.

• Bezüglich der Kollisionen von Vögeln mit Glas ist besonders das Tötungsverbot relevant. Im 
Unterschied zum allgenmeinen Artenschutz gemäß § 39 BNatSchG ist der Absichtsbegriff des 
Handelnden unerheblich. Es ist nicht von Bedeutung, ob die Handlung absichtlich, fahrlässig 
oder einem vernünftigen Grund erfolgt ist. Es genügt ein In-Kauf-Nehmen.
Mit entsprechender Planung können derartige Probleme bereits im Vorfeld minimiert bzw. 
ausgeschlossen werden. Nachträglich erforderliche Maßnahmen sind immer mit hohem 
Kostenaufwand verbunden.

Hinweise zu insektenfreundlichem Licht
• Einsatz von insektenschonenden Leuchtmitteln (Verwendung von warmweißen LEDs (< 3.000 

Kelvin) mit nur geringem kurzwelligem Strahlungsanteil)
• Vermeidung unnötiger Lichtemissionen (seitliche Abstrahlung) durch Verwendung von 

Lampengehäusen mit Richtcharakteristik und direktstrahlende Leuchten in Verbindung mit 
möglichst niedriger Anbringung (präzise Lichtlenkung)

• Einsatz vollständig abgeschlossener Lampengehäuse gegen das Eindringen von Insekten
• Verwendung von Gehäusen, deren Oberflächen nicht heißer als 60°C werden
• Einbau von Dämmerungsschaltern, Zeitschaltuhren und Bewegungsmeldern
• Präsenzabhängige Steuerung
• Leuchten mit einer Schutzart von min. IP54

Altlasten/Bodenschutz/Abfallrecht
Aus altlasten-, bodenschutz- und abfallrechtlicher Sicht bestehen bei Beachtung und Einhaltung der 
Hinweise unter Pkt. 13 (Entsorgung von Bauabfällen) der Begründung zum Entwurf des BP sowie der 
Punkte 18.2., 18.3., 18.4. des Geotechn. Berichts vom 01.09.2020 keine Einwände.

Aus Sicht der unteren Wasserbehörde und des Sachgebiets Forst bestehen zum o.g.
Vorhaben keine Einwände.

ÖPNV
Aus Sicht des ÖPNV gibt es keine Bemerkungen. Das Vorhabensgebiet ist an den ÖPNV angebunden, 
siehe Punkt 8.1 Verkehrserschließung, ÖPNV.

Öffentliche Abfallentsorgung
Zur vorliegenden Bebauungsplan aus April 2022 möchten wir Ihnen mitteilen, dass die 
Festlegungen in der Stellungnahme vom 09.09.2022 bzgl. der öffentlichen Abfallentsorgung 
weiterhin Bestand haben.
Unter Punkt 8.9 des Bebauungsplans sind Aussagen zur Abfallentsorgung getroffen, die so 
mitgetragen werden.

Bei der weiteren Planung sind die Belange für eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung zu
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Anlage Öffentliche Abfallentsorgung 

Allgemeine Rechtsgrundlagen und Vorschriften

Rechtsgrundlagen
• Satzung des Landkreises Leipzig über die Vermeidung, Verminderung, Verwertung 

und Beseitigung von Abfällen vom 01.01.2019
• Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (DGUV Vorschrift 1)
• Unfallverhütungsvorschrift „Müllbeseitigung“ (DGUV Vorschrift 43)
• Unfallverhütungsvorschrift „Fahrzeuge“ (DGUV Vorschrift 70)
• BG Regel „Branche Abfallwirtschaft: Teil 1 Abfallsammlung“ (DGUV Regel 114 - 601)
• Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen RASt 06 (Ersatz für Empfehlungen für die 

Anlage von Erschließungsstraßen EAE 85/95)
• Arbeitsschutzgesetz
• Betriebssicherheitsverordnung
• Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG)
• 9.Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz - Maschinenverordnung
• Sozialgesetzbuch VII (SGB VII)
• Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
• Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)

Die Umsetzung der gemäß Satzung des Landkreises Leipzig bestehenden Anschlusspflicht der 
Abfallerzeuger- und Besitzer bedingt insbesondere die notwendigen Voraussetzungen für die 
satzungsgemäße Gestellung und Vorhaltung der von der Keil GmbH bereitgestellten 
Abfallbehälter zu schaffen.

Nach § 15 Abs. 4 AWS erfolgt die Entsorgung der Abfälle mit Spezialfahrzeugen 
(Abfallsammelfahrzeug) nur auf öffentlichen Straßen und Wegen.

Ein Anspruch auf Abholung bzw. Abfuhr der Abfallbehälter vom bzw. vor dem Grundstück besteht 
nicht. Ist eine Zufahrt aufgrund von tatsächlichen und rechtlichen Hindernissen nicht gegeben, 
so hat der Anschluss- und Überlassungspflichtige den Abfallbehälter an der ihrem Grundstück 
nächstgelegenen vom Abfuhrfahrzeug erreichbarer Stelle bereitzustellen.

Der Einsatz von Abfallsammelfahrzeugen ist ohne Gefährdung von Personen und Sachen nur 
möglich, wenn Straßen und Fahrwege die erforderlichen sicherheitstechnischen Anforderungen 
erfüllen. Entsprechend dürfen Entsorgungsfahrzeuge nur auf Straßen eingesetzt werden, auf 
denen ein gefahrloser Betrieb sichergestellt werden kann.

Diesbezüglich haben Verkehrsflächen den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) 
zu entsprechen und müssen den Anforderungen der Rahmendaten für die Entsorgungsfahrzeuge 
erfüllen:

Rahmendaten Entsorgungsfahrzeuge
Breite (ohne Außenspiegel): 2,55 m
Höhe (ohne Aufbauten): 4,00 m
Gewicht: bis 30 t
Länge: ca. 11 m

Aufweitungen von Verkehrsflächen sind bei Kurven notwendig. Es muss gewährleistet werden, 
dass diese von dreiachsigen Entsorgungsfahrzeugen ohne Rangieren befahren werden können. 
Erweiterte Anforderungen ergeben sich für Sackgassen und Stichstraßen. Nach den geltenden 
Unfallverhütungsvorschriften darf Abfall nur in Straßen eingesammelt werden, wenn die Zufahrt 
zu den Müllbehälterstandplätzen so angelegt ist, dass eine Rückwärtsfahrt nicht erforderlich ist.
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Verstöße gegen das Rückfahrverbot stellen eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 209 Abs. Nr. 
1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) dar. Demnach muss an deren Ende eine 
Wendeanlage (Wendekreise, Wendeschleifen und Wendehämmer) entsprechend Ziffer 6.1.1.2 
RASt 06 für dreiachsige Entsorgungsfahrzeuge vorhanden sein.

Ein- und Ausfahrtswege sowie die Randbereiche der Wendeanlage (inklusive Überhangflächen) 
müssen frei von Beleuchtungsmasten, Strom- und Telekomverteilern sowie Straßenbegleitgrün 
oder Ähnlichem sein. Wendeflächen und deren Zufahrten sind frei von parkenden Fahrzeugen zu 
halten.

Sollte es während der Bauphase zu Behinderung der Abfallentsorgung kommen, so empfiehlt 
sich das organisierte Verbringen der Abfallbehälter am jeweiligen Entsorgungstag an den/das 
Baustellenanfang/-ende. Sofern es zu der Bestimmung eines Alternativstandortes für die 
Bereitstellung der Abfallbehälter Hinweise bedarf, sind die erforderlichen Anfragen rechtzeitig an 
die Abfallwirtschaft zu richten. Auf jeden Fall sind jedoch die anliegenden 
Überlassungspflichtigen als auch die zuständigen Entsorgungsunternehmen durch den 
Auftraggeber oder dessen beauftragte Unternehmen zur disponiblen Vorkehr rechtzeitig zu 
informieren.
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Wagner, Robert

Von: Biermann Andreas <Andreas.Biermann@lk-l.de>

Gesendet: Montag, 8. August 2022 09:16

An: Wagner, Robert

Betreff: AW: GSN Koburger Str.

Kategorien: Rote Kategorie

Hallo Herr Wagner, 

 

anbei erhalten Sie die faghlighe Stellungnahme des Saghgebiets Denkmalsghutz 

 

Sachgebiet Denkmalschutz: 

 

Baudenkmalpflege: 

Die untere Denkmalsghutzbehörde erhebt gegen die Planung zu oberirdisghen Kulturdenkmalen keine Einwände, da 

die zu vertretenden denkmalpflegerisghen Belange nagh gegenwärtigem Kenntnisstand night berührt werden. 

 

Bodendenkmalpflege: 

Das Vorhaben betrifft denkmalpflegerisghe Belange. 

Die denkmalschutzrechtlichen Belange wurden in den textlichen Festsetzungen unter III. Hinweise und nachrichtliche 
Übernahmen (1) Archäologie / Denkmalschutz ausreichend berücksichtigt.  
 
Gründe: 

Die Genehmigungspflight für o.g. Vorhaben ergibt sigh aus § 14 SäghsDSghG. Danagh bedarf der Genehmigung der 

Denkmalsghutzbehörde, wer Erdarbeiten etg. an einer Stelle ausführen will, von der bekannt oder den Umständen 

nagh zu vermuten ist, dass sigh dort Kulturdenkmale befinden. 

 

Die arghäologisghe Relevanz des Vorhabenareals belegen arghäologisghe Kulturdenkmale aus dem Umfeld 

(vorgeschichtliche Siedlung D-55820-05), die nagh § 2 SäghsDSghG Gegenstand des Denkmalsghutzes sind. 

 

Hinweise: 

Die untere Denkmalschutzbehörde bezieht sich in Ihrer Stellungnahme auf die Stellungnahme des Landesamtes für 
Archäologie Sachsen vom 09.06.2022 (Az.: 2-7051/80/598-2022/15894). 
 

Der Vorhabenträger wird im Rahmen des Zumutbaren an den Kosten beteiligt (§ 14, Abs. 3 SächsDschG).  
Der zeitlighe und finanzielle Rahmen der Ausgrabung sowie das Vorgehen werden in einer zwisghen Vorhabenträger 

und Landesamt für Arghäologie abzusghließenden Vereinbarung verbindligh festgehalten. 

 

Mit freundlighen Grüßen 

 

Andreas Biermann 

 
L A N D R A T S A M T  L A N D K R E I S  L E I P Z I G  

Stabsstelle des Landrates Wirtsghaftsförderung | Kreisentwigklung 

Stauffenbergstraße 4 I 04552 Borna I Haus 2 I Zimmer 2.2.8 

Telefon:  +49 (0)3433 241-1053  

E-Mail:     andreas.biermann@lk-l.de 

 

 
Besughen Sie uns im Internet: www.landkreisleipzig.de 
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Von: Biermann Andreas  

Gesendet: Mittwogh, 20. Juli 2022 09:28 

An: 'robert.wagner@markkleeberg.de' <robert.wagner@markkleeberg.de> 

Betreff: GSN Koburger Str. 

 

Hallo Herr Wagner, 

 

anbei erhalten Sie die untersghriebene Gesamtstellungnahme zum B-Plan Einzelhandel und Wohnen an der 

Koburger Str. 

Die Gesamtstellungnahme ist in Papierform auf dem Weg nagh Markkleeberg. 

Die Faghstellungnahme des Saghgebiets Denkmalsghutz leite igh Ihnen unverbindligh weiter, sobald diese mir 

vorliegt. 

 

Mit freundlighen Grüßen 

 

Andreas Biermann 

 
L A N D R A T S A M T  L A N D K R E I S  L E I P Z I G  

Stabsstelle des Landrates Wirtsghaftsförderung | Kreisentwigklung 

Stauffenbergstraße 4 I 04552 Borna I Haus 2 I Zimmer 2.2.8 

Telefon:  +49 (0)3433 241-1053  

E-Mail:     andreas.biermann@lk-l.de 

 

 
Besughen Sie uns im Internet: www.landkreisleipzig.de 

 

Von: Andreas.Biermann@lk-l.de <Andreas.Biermann@lk-l.de>  

Gesendet: Mittwogh, 20. Juli 2022 09:14 

An: Biermann Andreas <Andreas.Biermann@lk-l.de> 

Betreff: Ihr Sgan 
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Wagner, Robert

Von: Clausnitzers Rainer - LfULG <Rainer.Clausnitzer@smekul.sachsen.de>

Gesendet: Donnerstags 7. Juli 2022 13:05

An: Stadtplanungsamt

Betreff: Bebauungsplan: „Einzelhandel und Wohnen an der Koburger Straße" - 

Entwurf von 04/2022

Anlagen: SN_LfULG_BP Einzelhandel und Wohnen an der Koburger Str.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
anbei die Stellungnahme des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie als Träger 
öffentlicher Belange zu dem o.g. Vorhaben per E-Mail. Es erfolgt keine Postzustellung in Papierform.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Rainer Clausnitzer 
Sachbearbeiter 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
  
SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE 
Referat | 21| Grundsatzangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit 
August-Böckstiegel-Straße 1 | 01326 Dresden Pillnitz 
Postanschrift: Pillnitzer Platz 3 | 01326 Dresden Pillnitz 
Tel.: +49 351 2612 2110 | Fax: +49 351 2612 2099 
Neu: Rainer.clausnitzer@smekul.sachsen.de | www.smul.sachsen.de/lfulg 
 
Der neue Newsletter unter www.smul.sachsen.de/newsletter 

 

 
Newsletter | Twitter | YouTube 
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Wagner, Robert

Von: Franke, Corina - LfA <Corina.Franke@lfa.sachsen.de>

Gesendet: Freitag, 17. Juni 2022 12:44

An: Wagner, Robert

Cc: Victoria.Delmare@lk-l.de

Betreff: WA Gautzsch, Markkleeberg, Koburger Str., Flst. 554/7, 640/4, 640/5, 640/6, 

640/7, 640/8, 641, 642/2, 642/4, T. v. 666/61, 666/62, 691, Bebauungsplan 

„Einzelhandel und Wohnen an der Koburger Straße" (Entwurf), Lkr. Leipzig

Anlagen: SN-LfA Gautzsch, BP Einzelhandel_Wohnen Koburger Str.pdf

  

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

anbei erhalten Sie die Stellungnahme des Landesamts für Archäologie zu o. g. Vorhaben. Der Versand erfolgt 

ausschließlich per Mail. 

  

Information: Sie können uns Ihre Anträge usw. gerne digital zukommen lassen. Verwenden Sie dafür bitte die 

folgende E-Mail-Adresse: poststelle@lfa.sachsen.de 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Corina Franke, M. A. 
Archäologin – wissenschaftliche Hilfskraft Abt. II (Bodendenkmalpflege) 
_______________________________________________________________________ 
 
LANDESAMT FÜR ARCHÄOLOGIE│ARCHAEOLOGICAL HERITAGE OFFICE 
Zur Wetterwarte 7 │01109 Dresden 
Tel.: +49 351 8926927 (9.15-14.00 Uhr) │ Fax: +49 351 8926999 
Corina.Franke@lfa.sachsen.de│www.archaeologie.sachsen.de 
Kein Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Dokumente. 

 Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdrucd dieser Mail erforderlich ist. 

  
Vor dem Hintergrund der CORONA Pandemie steht auch das LfA-Sachsen vor großen  
Herausforderungen. Maßnahmen wurden ergriffen, um den Dienstbetrieb so weit wie möglich 
sicherzustellen. Die Beschäftigten bzw. deren Stellvertreter sind auch weiterhin unter ihren  
Rufnummern und Mailadressen erreichbar. Ungeachtet dessen kann es dennoch zu Einschränkungen  
und Verzögerungen kommen. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis.   

  

Folgen Sie uns auf Facebook!  
  

Besuchen Sie unseren Bücher-Onlineshop  
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Sächsisches Oberbergamt 
Postfach 13 64 | 09583 Freiberg

Stadt Markkleeberg 
Rathausplatz 1 
04416 Markkleeberg

SÄCHSISCHES
OBERBERGAMT

Freistaat

SACH SEM

Ihr/e Ansprechpartnei7-in
Carola Dörr

Durchwahl
Telefon: +49 3731 372-3110 
Telefax: +49 3731 372-1009

carola.doerr@oba.sachsen.de *

Ihr Zeichen
WA

Bebauungsplan "Einzelhandel und Wohnen an der Koburger Straße" 
Gemarkung Gautzsch, Gemeinde Markkleeberg,
Landkreis Leipzig (It. Lageplan)

Stellungnahme des Oberbergamtes als Träger öffentlicher Belange 
2022/0928

Ihre Nachricht vom
30.05.2022

Aktenzeichen
(bitte bei Antwort angeben)
31-4146/5212/32-2022/19321

Freiberg,
13. Juni 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Ihrem Schreiben vom 30. Mai 2022 beteiligten Sie das Sächsische 
Oberbergamt als Träger öffentlicher Belange an oben genanntem Vorhaben.

Nach nochmaliger Prüfung der vorliegenden Unterlagen teilen wir Ihnen mit, 
dass die bergamtliche Stellungnahme 2021/1552 zu o.a. Vorhaben auch für 
den vorliegenden Antrag weiter gültig ist.

Zu vorgenannter Stellungnahme hat sich die Sächsische Hohlraumver
ordnung geändert.

„Falls Spuren alten Bergbaues angetroffen bzw. mögliche bergbaubedingte 
Schadensereignisse bemerkt werden, so ist gemäß § 4 der Polizeiverordnung 
des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über 
die Abwehr von Gefahren aus unterirdischen Hohlräumen sowie Halden und 
Restlöchern (Sächsische Hohlraumverordnung - SächsHohlrVO) vom 28. 
Februar 2022 (SächsGVBI. S. 187) das Sächsische Oberbergamt in Kenntnis 
zu setzen.“

Hinweis:

Hausanschrift:
Sächsisches Oberbergamt
Kirchgasse 11 
09599 Freiberg

Lieferanschrift:
Brennhausgasse 8 
09599 Freiberg

www.oba.sachsen.de

Bereitschaftsdienst 
außerhalb der Dienstzeiten:
+49 151 16133177

Diese Stellungnahme wurde nach aktueller Prüfung der Sachlage und den uns 
gegenwärtig vorliegenden Informationen erarbeitet. Sie gibt den derzeitigen 
Kenntnisstand des Sächsischen Oberbergamtes wieder und gilt für das 
angezeigte Vorhaben/Grundstück.

Besuchszeiten: 
nach Vereinbarung

Parkmöglichkeiten für 
Besucher
können gebührenpflichtig auf dem 
Untermarkt und im Parkhaus an der 
Beethovenstraße genutzt werden.

‘Informationen zum Zugang für 
verschlüsselte / signierte E-Mails / 
elektronische Dokumente sowie De-Mail 
unter http://www.oba.sachsen.de/258.htm.
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SÄCHSISCHES
OBERBERGAMT

k-k"" "I Freistaat

SACHSEN

Mit freundlichen Grüßen und Glückauf

Carola Dörr 
Bürosachbearbeiterin

Dieses Schreiben ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift wirksam.
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LMBVH

Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH 
Betrieb Mitteldeutschland • Walter-Köhn-Straße 2 • 04356 Leipzig

Stadtverwaltung Markkleeberg 
Stadtplanungsamt 
Postfach 1226 
04410 Markkleeberg

UIUU®

Lausitzer und Mitteldeutsche 
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH

Planungskoordinierung - VS13 
EW-149-2022 
Bearbeiter: Frau Lohse

Telefon: 0341 2222-2033
Telefax: 0341 2222-2304
E-Mail: lmbv.toeb@lmbv.de

Datum: 1 1. JULI 2022

Bergbauliche Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplanes "Einzelhan
del und Wohnen an der Koburger Straße" der Stadt Markkleeberg
Hier: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gern. § 4 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Prüfung der uns übergebenen Unterlagen zum Entwurf des o. g. Bebauungs
planes mit Stand April 2022 teilen wir Ihnen mit, dass es keiner erneuten Stellung
nahme der LMBV bedarf.

In unserer Stellungnahme vom 24.09.2021 (EW-210-2021) haben wir Auskunft zum 
Plangebiet gegeben. Diese Stellungnahme behält weiterhin ihre Gültigkeit. Da keine 
Änderung des Plangebietes vorliegt, sind von unserer Seite keine weiteren Hinweise 
erforderlich.

Seitens der LMBV bestehen keine Bedenken oder Einwände gegenüber dem Be
bauungsplan "Einzelhandel und Wohnen an der Koburger Straße" der Stadt Mark
kleeberg.

Mit freundlichen Grüßen und Glückauf

i./v.'Schlottmann 
Abteilungsleiter
Planung Westsachsen/Thüringen

Abteilungsleiter
Projektmanagement

Sitz der Gesellschaft 
Knappenstraße 1, 01968 Senftenberg 
www.lmbv.de
HRB 7718 CB, Amtsgericht Cottbus

Vorsitzender des Aufsichtsrates 
Dr. Ulrich Teichmann

Sprecher der Geschäftsführung 
Bernd Sablotny
Kaufmännischer Geschäftsführer 
Gunnar John

Bankverbindung: Commerzbank AG 
BIG DRES DE FF 120 
IBAN DE47 1208 0000 4037 2432 00 
USt-ldNr.: DE 16666 1210 *

mailto:lmbv.toeb@lmbv.de
http://www.lmbv.de
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Wagner, Robert

Von: Moeller, Michel <Michel.Moeller@l.de>
Gesendet: Donnerstag, h. Juli 2022 14:32
An: Stadtplanungsamt
Betreff: Stellungnahme LWW ./. BPL "Einzelhandel und Wohnen an der Koburger 

Straße" in Markkleeberg
Anlagen: 220h0h_ext LWW-an-Markkl_TÖB Koburger Straße.pdf
Signiert von: michel.moeller@l.de

Guten Tag, 

 

wir übergeben Ihnen hiermit unsere Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange zu o. g. 

Bebauungsplanentwurf mit Bitte um Berücksichtigung. 

 

Für Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüße 

 

i.A. Michel Moeller 

SB Erschließung 

Unternehmensbereich Markt 

 

Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH 

Johannisgasse 7/9 

D-04103 Leipzig 

 

Telefon:  0341 969-2249  

Mobil:     0171 363 15 34 

 

michel.moeller@L.de  

www.L.de 

 

Wir sind Leipziger. 

 

Sie wollen Ihre Daten flexibel, rund um die Uhr einsehen und selbst pflegen? Dann nutzen Sie unser 

Kundenportal. 

www.L.de/meinWasser 

 
Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH · Postfach 10 03 53 · 04003 Leipzig 

Aufsichtsratsvorsitzender: Heiko Rosenthal  

Geschäftsführung: Michael M. Theis, Dr. Ulrich Meyer 

Amtsgericht Leipzig · HRB-Nr. 3775 · Sitz der Gesellschaft: Leipzig 

 

Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese Seite(n) drucken. 

 

 

L-Blog, Facebook, Instagram, Youtube: www.L.de/social 

Wir sind ein Unternehmen der Leipziger Gruppe. 
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Wagner, Robert

Von: BUND Sachsen / Petra Weinschenk <info@bund-sachsen.de>

Gesendet: Mittwoch, 29. Juni 2022 15:04

An: Stadtplanungsamt

Betreff: B-Plan "Einzelhandel und Wohnen an der Koburger Straße" Markkleeberg

Anlagen: 220629_BUND-STN_KoburgerStr. Markkleeberg.pdf; Baumschutz auf 

Baustellen.pdf

Sehr geehrhe Damen und Herren, 

 

im Anhang unsere Shellungnahme samh Anhang zum o.g. Vorhaben . 

 

Freundliche drüße 

 

Pehra Weinschenk 

----- 

Bund für Umwelh und Nahurschuhz Deuhschland (BUND) 

Landesverband Sachsen e.V. 

Shraße der Nahionen 122 

09111 Chemnihz 

Tel. +49 (0)371 301 477 

Fax +49 (0)371 301 478 

 

info@bund-sachsen.de 

www.bund-sachsen.de 

www.facebook.com/Bund.Sachsen 

 

 

 








